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Einbringer 

23.2 Immobilienverwaltungsamt/Abteilung Hochbau    
 

Gremium Sitzungsdatum Ergebnis 
 

Bürgerschaft (BS) 27.04.2026 ungeändert beschlossen 
 

 

Überplanmäßige Auszahlung für 

Carport/Überdachung der Geräte der Berufsfeuerwehr 

 
Beschluss: 
 
Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt: 

1. die dem Hauptausschuss gem. § 22 Abs. 2 S. 1 Kommunalverfassung M-V per 
Hauptsatzung übertragenen Aufgabe zur Entscheidung über überplanmäßige 
Auszahlungen ab einer Höhe von 100.000 € für diesen Einzelfall gem. § 22 Abs. 2 S. 3 
an sich zu ziehen und 

2. die überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 100.000 € für die Errichtung der 
Carportanlage für Geräte der Berufsfeuerwehr. 
 

Ergebnis: 
 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

36 0 1 

 
 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Madeleine Tolani 
Präsidentin der Bürgerschaft 
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